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1 Der Begriff und die Struktur des Bankensystems

Gemäß Art. 2 des Föderalen Gesetzes «Über Banken und 
Banktätigkeit»1 „...schließt das Bankensystem der Russischen Föde-
ration die Zentralbank (Bank von Russland), Kreditinstitute sowie 
Niederlassungen und Repräsentanzen ausländischer Banken ein“. 
Das russische Bankensystem hat eine zweistufige Struktur, die 
durch eine klare Trennung der legislativen Funktion der Zentral-
bank und der anderen Banken realisiert wird. Die obere Ebene 
des russischen Bankensystems wird durch die russische Zent-
ralbank repräsentiert. Sie ist zentrales Glied des Bankensystems 
und hat die Befugnis, dieses zu verwalten. Als eines der Ziele der 
russischen Zentralbank nennt das Föderale Gesetz «Über die 
Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)»2 
die Entwicklung und Stärkung des russischen Bankensystems. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist die russische Zentralbank mit 
weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Insbesondere entwickelt 
und implementiert sie die Geldpolitik, führt Aufsichtsfunktionen 
aus und erlässt gegenüber Kreditinstituten Maßnahmen. Um ihre 
Aufgaben wahrzunehmen, kann die Zentralbank Bankgeschäfte 
mit russischen und ausländischen Kreditinstituten sowie mit der 
Regierung, staatlichen Behörden, staatlichen außerbudgetären 
Fonds und militärischen Behörden führen.

Die Zentralbank (Bank von Russland) darf weder Bankge-
schäfte mit juristischen Personen abschließen, die keine Kreditin-
stitute sind, noch mit natürlichen Personen (ausgenommen Mili-
tärangehörigen und Mitarbeitern der russischen Zentralbank). 
Sie ist nicht befugt, direkte Kredite an Unternehmen zu gewähren 
und soll nicht unmittelbar am Bankenmarkt partizipieren, damit 
für kommerzielle Banken keine Konkurrenz geschaffen wird.

Die untere Ebene des russischen Bankensystems bilden 
Kreditvergabeorganisationen sowie Niederlassungen und Reprä-

1 Föderales Gesetz Nr. 395–1 vom 2.12.1990 (in der Fassung vom 27.12.2009) 
”Über Banken und Bankentätigkeit”, Gesetzessammlung der RF, 1996,  
Nr. 6, S. 492.

2 Föderales Gesetz Nr. 86 vom 10.07.2002, (in der Fassung vom 25.11.2009) 
“Über die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)“, 
Gesetzessammlung der RF, 2002, Nr. 28, S. 2790.
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sentanzen ausländischer Banken. Sie fungieren als Vermittler im 
Zahlungsverkehr, bei Krediten und Investitionen im Rahmen der 
Regelungen und Anforderungen, die von der russischen Zentral-
bank aufgestellt werden.

2 Die Prinzipien und Besonderheiten des Bankensystems

Die geltende Rechtslage entspricht den grundlegenden Prinzipien 
und Besonderheiten des russischen Bankensystems, das folgende 
Merkmale umfasst:

1. Der nationale Charakter: Der nationale Charakter bedeutet, 
dass das russische Bankensystem in erster Linie nicht auf 
ausländisches sondern auf inländisches Kapital ausgerichtet 
ist. Das nationale Bankensystem ist ein Attribut der Staat-
lichkeit, ein unverzichtbares Element wirtschaftlicher Unab-
hängigkeit und politischer Souveränität. Um das nationale 
Bankensystem Russlands zu stärken, ist ausländisches Kapi-
tal im russischen Bankensektor nur begrenzt zugelassen. 
Das russische Bankengesetz sieht die Möglichkeit der Existenz 
von Zweigstellen ausländischer Banken vor. Aber die Bank von 
Russland führt derzeit keine Registrierung solcher Zweigstel-
len durch, da inländische Kreditinstitute unterstützt werden 
sollen. In diesem Zusammenhang wird die Tätigkeit ausländi-
scher Banken in Russland durch die Beteiligung an der Grün-
dung oder dem Erwerb von Anteilen (Aktien) am Stamm- 
bzw. Grundkapital russischer Kreditinstitute verwirklicht. 
Der Anteil ausländischer Devisen am gesamten Grundkapital 
aller Kreditinstitute beträgt 21 % (Stand: 1. April 2010). Es ist 
darauf hinzuweisen, dass der für Russland kennzeichnende 
Grad ausländischer Kapitalpräsenz mit den Werten anderer 
gewichtiger Länder, die ein gut entwickeltes Bankensystem 
haben, vergleichbar ist. Andere Länder lassen auch nur ungern 
Zweigniederlassungen ausländischer Banken auf ihrem Markt 
zu (beispielsweise beträgt der ausländische Kapitalanteil in 
den USA 20 %). Festzustellen ist jedoch, dass das russische 
Bankensystem in vielerlei Hinsicht hinter den führenden 
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Ländern zurückbleibt. Wenn wir es mit den Bankensystemen 
der Länder Osteuropas vergleichen, die hinsichtlich des Ent-
wicklungsniveaus relativ nahestehen, können wir sehen, dass 
das russische Bankensystem den niedrigsten ausländischen 
Kapitalanteil hat. Z. B. befindet sich in Polen 70 % des Eigen-
kapitals der Banken in ausländischer Hand, in Litauen 77 %, in 
der Tschechischen Republik 97 %, in Estland 99 %.

2. Durchführung der Bankenaufsicht durch die Zentralbank. 
Gemäß Art. 56 des russischen Zentralbankgesetzes ist die 
russische Zentralbank (Bank von Russland) ein Organ der 
Bankenregulierung und Bankenaufsicht. Die Zentralbank 
überwacht kontinuierlich die Einhaltung der Bankengesetz-
gebung sowie die Umsetzung der einzelnen Normativakte 
der Zentralbank und der von ihr festgesetzten Standards.
Weltweit gibt es drei Systeme für die Aufsicht über Banken:
•	 Länder, in denen die Überwachung durch die Zentralbank 

ausgeführt wird (Großbritannien, Spanien, Italien u. a.)
•	 Länder, in denen die Aufsicht durch andere Sonderor-

ganisationen durchgeführt wird (Kanada, Schweden, 
Österreich) 

•	 Länder, in denen die Zentralbanken zusammen mit 
anderen Institutionen die Bankenaufsicht gewährleis-
ten (USA, Frankreich, Deutschland, Schweiz).

 Anzumerken ist, dass sich die Aufsichtstätigkeit der russi-
schen Zentralbank zunehmender Kritik ausgesetzt sieht. 
Kritikpunkte sind die unverhältnismäßig große Zahl an 
Rechtsvorschriften, der erhöhte Umfang an Mitteilungs-
plichten, die strengeren Anforderungen an die Zahlungs-
kontrolle usw. In diesem Zusammenhang wurden Vor-
schläge zur Reformierung der Bankenaufsicht unterbreitet. 
Ein Vorschlag sieht die Schaffung eines einzigen „Mega-
Regulators“ vor, der für die Aufsicht über alle Finanzmärkte 
verantwortlich sein soll. 

3. Der universelle Charakter des Bankgeschäfts. Danach besteht 
kein Verbot für die Kombination von Kredit- und Anlagege-
schäften. Mit der Lizenz für Bankgeschäfte sind die Banken 
berechtigt, die Ausgabe, den Ankauf, die Registrierung, die 
Verwahrung und andere Geschäfte mit Wertpapieren zu 
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tätigen, die als Zahlungspapiere fungieren, sowie mit den 
Wertpapieren, die die Einzahlung von Geldern in Einlagen 
und Bankkonten nachweisen. Ferner sind sie berechtigt, die 
treuhänderische Verwaltung von diesen Wertpapieren im 
Rahmen eines Vertrags mit natürlichen und juristischen 
Personen zu übernehmen. Das Kreditinstitut kann außer-
dem erwerbsmäßig auf dem Wertpapiermarkt tätig werden. 
Der universelle Status des Bankgeschäfts ermöglicht zusätz-
liche Einnahmen und einen umfassenden Kundenservice. 
Dadurch treten jedoch aufgrund der Spezifität der Wertpa-
piere als Ware unangemessen hohe Risiken auf. Bezüglich 
der Investitionstätigkeit hängen die Banken in größerem 
Maße von der Geschäftslage der Unternehmen ab.

4. Obligatorische Beteiligung der Banken an der Einlagensicherung. 
Gemäß Art. 6 des Föderalen Gesetzes «Über die Versicherung 
von Einlagen natürlicher Personen in Banken der Russischen 
Föderation»3 vom 23. Dezember 2003 sind die Beteiligung an 
der Einlagensicherung und die Zahlung von Sparbeiträgen in 
die Versicherungsbestände für alle Banken verbindlich. Im 
Versicherungsfall (wie z.B. der Lizenzwiderruf oder ein Mora-
torium für die Befriedigung der Forderungen von Gläubigern 
durch die russische Zentralbank) hat der Anleger ein Recht auf 
die Erstattung der Einlage. Die Vergütung wird dem Anleger 
in Höhe von 100 Prozent der Bankeinlage ausgezahlt, ist aber 
nach oben durch den Betrag von 700 000 Rubel begrenzt.

5. Das Büro für Kreditgeschichte. Im Jahr 2005 trat in Russland 
das Föderale Gesetz «Über Kreditgeschichte» in Kraft.4 Es 
wurde erlassen, um Voraussetzungen für die Schaffung, 
Verwahrung und Weitergabe von Informationen durch das 
Büro für Kreditgeschichte zu schaffen. Die Informationen 
betreffen die fristgerechte Erfüllung von Verpflichtungen 
durch die Kreditnehmer im Rahmen von Darlehen und 
Krediten sowie die Erhöhung der Sicherheit der Kreditgeber 

3 Föderales Gesetz Nr. 177 vom 23.12.2003 (in der Fassung vom 25.11.2009) 
“Über die Versicherung von Einlagen natürlicher Personen in Banken der 
Russischen Föderation”, Gesetzessammlung der RF, 2003, Nr. 52, S. 5029.

4 Föderales Gesetz Nr. 218 vom 30.12.2004 (Fassung vom 24.07.2007) 
“Über Kreditgeschichte” Gesetzessammmlung der RF, 2005, Nr. 1, S. 44.
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und Kreditnehmer durch Kreditrisikoverminderung und 
Effizienzsteigerung der Kreditinstitute. Die Kreditinstitute 
stellen dem Büro für Kreditgeschichte Informationen nur bei 
schriftlicher Zustimmung des Kreditnehmers bereit. Aus die-
sem Grund sowie aufgrund der kurzen Existenz des Büros für 
Kreditgeschichte erhält man nur sehr selten Informationen 
über die Kreditgeschichte eines Kreditnehmers. 

6. Schutz des Bankgeheimnisses. Nach dem geltenden Bank-
recht garantieren die Kreditinstitute und ihre Mitarbeiter 
die Geheimhaltung von Operationen, Konten und Depots 
ihrer Kunden und Korrespondenten. Das Gesetz sieht aller-
dings ein ziemlich breites Spektrum an Behörden vor, auf 
deren Antrag das Kreditinstitut verpflichtet ist, Informatio-
nen über Operationen und Kundenkonten zur Verfügung zu 
stellen. Das sind z. B. die Gerichte, Zwangsvollstreckungsbe-
hörden, der russische Rechnungshof, die Steuer- und Zoll-
behörden, die Pensionskasse, der Sozialversicherungsfonds, 
die Ermittlungsbehörden, die Behörde, die für die Einlagen-
pflichtversicherung zuständig ist, Notariate, ausländische 
Konsulate (hinsichtlich der Konten von Ausländern im Falle 
des Todes des Kontoinhaber) und die zuständigen Behör-
den, die Maßnahmen verfügen, um der Legalisierung von 
Einkünften aus Straftaten (Geldwäsche) entgegenzuwirken. 
Bei Verletzung des Bankgeheimnisses sieht das Gesetz eine 
Haftung einschließlich einer Schadenersatzleistung vor. 
Darüber hinaus liegt eine Besonderheit des russischen Ban-
kensystems in seiner noch nicht sehr langen Existenz. Im 
Ausland nahm die Entwicklung des Bankensystems Jahr-
zehnte in Anspruch, in einigen Ländern sogar Jahrhunderte. 
Russland hat das Schicksal nur ein paar Jahre dafür gegeben. 
Moderne Züge begann das russische Bankensystem erst im 
Jahr 1987 mit der Schaffung der ersten kommerziellen Ban-
ken anzunehmen, d.h. die neuere Geschichte der Banken ist 
in Russland gerade etwas mehr als 20 Jahre alt.
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3 Die Klassifizierung von Kreditorganisationen

Das russische Bankensystem umfasst die russische Zentralbank 
(Bank von Russland), russische Kreditorganisationen und Vertre-
tungen ausländischer Banken. Analysieren wir die bestehenden 
Definitionen und Arten von Kreditinstituten: 

Eine Kreditorganisation ist eine juristische Person, die für 
die Gewinnererzielung als oberstes Ziel ihrer Aktivität auf Grund 
einer Lizenz der Bank von Russland berechtigt ist, Bankgeschäfte 
durchzuführen, die gesetzlich zulässig sind.

Das Bankrecht unterscheidet nur zwischen zwei Arten von 
Kreditinstituten: Banken und Nichtbanken-Kreditorganisationen. 
Diese Systematik veranschaulicht folgende Darstellung:

Die Bank ist ein Kreditinstitut, das das ausschließliche Recht hat, 
folgende Bankgeschäfte vollumfänglich auszuüben: Anlegen von 
Geldern natürlicher und juristischer Personen, Anlegen dieser 
Gelder in ihrem Namen und auf eigene Kosten unter der Bedin-
gung der Rückzahlbarkeit, Entgeltlichkeit, zeitlichen Vorgaben, 
Eröffnung und Führung von Bankkonten natürlicher und juris-
tischer Personen. 

Als eine Besonderheit der russischen Banken sollte man 
erkennen, dass sie alle einen universellen Status haben, d.h. bei 
Vorhandensein einer entsprechenden Lizenz können sie die 
gesamte Palette folgender Bankgeschäfte ausüben:

•	 Annahme fremder Gelder natürlicher und juristischer 
Personen als Einlagen 

Kreditorganisationen in Russland

Banken Nichtbanken-Kreditorganisationen

Nichtbanken -Clearing-
Kreditorganisationen

Nichtbanken -Deposit-
Kreditorganisationen
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•	 Anlegen angenommener Gelder auf Konten juristischer 
Personen im eigenen Namen und auf eigene Kosten

•	 Eröffnung und Führung von Bankkonten juristischer 
Personen

•	 Ausführung von Zahlungen auf Weisung juristischer 
Personen, einschließlich der Korrespondenzbanken, 
über ihre Bankkonten

•	 Inkasso von Geldern, Wechseln, Zahlungs- und Verrech-
nungsbelegen und Cash-Service für juristische Personen

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Annahme und Verkauf von Edelmetallen
•	 Erteilung von Bankgarantien
•	 Geldtransfer im Namen natürlicher Personen ohne 

Eröffnung eines Bankkontos.

In Russland haben Genossenschaftsbanken, Handelsbanken und 
Sparkassen keinen besonderen Status. Die Spezialisierung der 
Bankaktivitäten richtet sich nach den Präferenzen der Kontoin-
haber und der zuständigen Bankleiter. Diese Situation erklärt sich 
mit der Tatsache, dass die Entstehung des russischen Bankensys-
tems in eine Zeit fiel, in der sich weltweit ein eindeutiger Trend 
zur Universalisierung von Bankgeschäften abzeichnete.

Für die Errichtung einer Bank gelten höhere Anforderungen 
als für die Gründung einer kommerziellen Organisation. Diese 
Anforderungen beziehen sich in erster Linie auf die Größe des 
Grundkapitals, die Kompetenz der Führungskräfte und die tech-
nische Ausstattung der Cash-Pools. Derzeit liegt die Mindestkapi-
talanforderung einer neu registrierten Bank bei 180 Mio. Rubel. 

Die in Russland aktiven Kreditorganisationen können anhand 
verschiedener Kriterien eingestuft werden. Am aussagekräftigsten 
und den Zustand der Volkswirtschaft am besten widerspiegelnd, 
lassen sich Kreditinstitute anhand der Zugehörigkeit ihres Kapitals 
klassifizieren. Auf der Grundlage dieses Kriteriums können Kredi-
torganisationen in Kreditorganisationen mit staatlicher Beteiligung 
Kreditinstitute mit ausländischer Kapitalbeteiligung und Kreditins-
titute in privater Hand unterteilt werden. 

Kreditinstitute mit staatlicher Beteiligung sind die Kreditor-
ganisationen, in deren Kapital die den Staat vertretenden Subjekte 
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präsent sind. Festzuhalten ist, dass es in Russland keine besonde-
ren Rechtsvorschriften für die Errichtung und den Betrieb von 
Kreditinstituten mit staatlicher Beteiligung gibt. Die Formen und 
Modalitäten für die Beteiligung des Staats am Grundkapital eines 
Kreditinstituts werden durch besondere Gesetze festgelegt. Die 
staatliche Beteiligung an einem Kreditinstitut kann auch durch 
einen entsprechenden Rechtsakt erfolgen. Nach Ansicht einiger 
Experten macht die Beteiligung des Staates über 50 % des Kapitals 
im Bankensystem aus. 

Eine Ausnahmestellung im russischen Bankensystem nimmt 
die Vnešėkonombank ein, die auf der Grundlage des Föderalen 
Gesetzes “Über die Bank für Entwicklung”5 am 17. Mai 2007 gegrün-
det wurde. Die Vnešėkonombank ist eine staatliche Gesellschaft, die 
zum Zweck der Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft, 
ihrer Diversifizierung, Förderung der Investitionstätigkeit Anlage-, 
Außenhandels-, Versicherungs-, Beratungs- und andere Aktivitäten 
ausübt. Neben den Befugnissen der Vnešėkonombank sind auch 
ihre Verwaltungsorgane dahingehend von Interesse, dass der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats der Vnešėkonombank (höchstes Verwal-
tungsorgan) der Vorsitzende der Regierung der Russischen Födera-
tion ist, d. h. Wladimir Putin, ehemaliger Präsident der Russischen 
Föderation. Der besondere Status der Vnešėkonombank zeigt sich 
auch darin, dass sie nicht den Bestimmungen des russischen Bank-
gesetzes unterliegt, die normalerweise folgende Punkte umfassen: 

•	 Staatliche Registrierung der Kreditinstitute und Ertei-
lung von Lizenzen für Bankgeschäfte

•	 Liquidation oder Umstrukturierung von Kreditinstituten
•	 Bereitstellung von Informationen über die Tätigkeit der 

Kreditinstitute
•	 Durchführung bestimmter Arten von Bankgeschäften 

und Transaktionen
•	 Sicherheitsanforderungen an Stabilität und finanzielle 

Solidität der Kreditinstitute.

5 Föderales Gesetz Nr. 82 vom 17.05.2007 (in der Fassung vom 25.12.2009) 
“Über die Bank für Entwicklung“, Gesetzessammlung der RF, 2007,  
Nr. 22, S. 2562.
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Es ist offensichtlich, dass der auf diese Weise festgelegte Status der 
Vnešėkonombank ihr den Wettbewerb mit anderen Kreditorgani-
sationen ermöglicht und den Einfluss des Staates im Bankensys-
tem maßgeblich gestärkt hat.

Zu den weiteren großen staatlichen Banken gehört die Sper-
bank, die, gemessen an fast allen Indikatoren der Banktätigkeit 
(Kapital, Bankaktiva, Anlagen in Staatsanleihen), eine führende Stel-
lung einnimmt. Die Sperbank verfügt über das größte Filialnetz des 
Landes. Tochterbanken der russischen Sperbank sind in Kasachstan 
und der Ukraine tätig. Derzeit kontrolliert die Bank von Russland 
mehr als 60 % des Grundkapitals der Sperbank und beabsichtigt, in 
den kommenden Jahren die Mehrheitsbeteiligung zu behalten. Die 
VTB (Vneštorgbank) ist auch die größte Geschäftsbank hinsichtlich 
des Grundkapitals. Der Hauptaktionär der VTB mit einem Anteil 
von 85,5 % ist die russische Regierung. Die VTB hat unter den russi-
schen Banken das höchste Rating durch die internationalen Rating-
agenturen erhalten und offeriert ihren Kunden eine breite Palette an 
Dienstleistungen im internationalen Bankgeschäft. 

Die Gazprombank ist die bevollmächtigte Bank der offenen 
Aktiengeschafft «Gazprom» und gehört zu den fünf größten russi-
schen Banken. Zusätzlich zur Gasindustrie bietet sie Bankdienstleis-
tungen für Unternehmen und Mitarbeiter anderer Zweige des realen 
Wirtschaftssektors an (Chemie, Maschinenbau, Verteidigung etc.).

Kreditinstitute mit ausländischer Beteiligung sind Kreditorgani-
sationen, in deren Stammkapital ein gewisser Prozentsatz ausländi-
schen juristischen und natürlichen Personen gehört. Laut Stand vom 
1. April 2010 haben 224 Kreditinstitute mit ausländischer Kapital-
beteiligung eine Lizenz zur Durchführung von Bankgeschäften, 
wobei das Grundkapital bei 81 von ihnen zu 100 % aus ausländi-
schen Devisen besteht. Die Expansion ausländischer Banken in 
Russland ist bedingt durch die immer tiefere Integration des Lan-
des in die Weltwirtschaft, was einen positiven Faktor für die schnell 
wachsende russische Wirtschaft darstellt. Auf längere Sicht kann 
jedoch – insbesondere nach dem Beitritt Russlands zur WTO – der 
Grad der Präsenz ausländischen Kapitals in inländischen Banken 
zum Verlust der dominierenden Stellung auf dem inländischen 
Markt und der staatlichen Kontrolle über den Finanzsektor führen. 
Daher ist es für Russland wichtig, den Umfang der Präsenz auslän-
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discher Banken so weit festzulegen, das die Position des nationalen 
Bankkapitals nicht untergraben wird.

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage der Form und 
Quote des ausländischen Kapitals eine der am kontroversesten dis-
kutierten Fragen. Russland versucht, seine Position hinsichtlich des 
Verbots der Gründung unmittelbarer ausländischer Bankfi lialen 
auf seinem Hoheitsgebiet zu verteidigen und vielleicht wird dies 
gelingen: Laut einem Abkommen zwischen Russland und den USA 
sind Niederlassungen ausländischer Banken auf dem russischem 
Bankenmarkt nicht zugelassen. Und die Quote für die Beteiligung 
des ausländischen Kapitals am Gesamtumfang des Grund- bzw. 
Stammkapitals der Kreditorganisationen wird 50 % betragen.

Die folgende Grafi k stellt die Dynamik der ausländischen 
Beteiligung am Gesamtstammkapital des russischen Bankensys-
tems dar (in Prozent):

Private Kreditorganisationen sind Kreditorganisationen, deren 
Stammkapital aus den Mitteln von nichtstaatlichen Unterneh-
men, Organisationen und Einzelpersonen gebildet wird. Derzeit 
liegt der Anteil des privaten Kapitals im russischen Bankensys-
tem bei knapp über 20 %. Auff allend ist die off ensichtliche Kluft  
zwischen großen und kleinen Privatbanken. Die größten Privat-
banken in Russland, wie die Alfa-Bank, UralSib, die MDM-Bank, 
Russkij Standard und die Bank Vozroždenie, führen alle wichtigen 
Arten von Bankgeschäft en auf dem Finanzdienstleistungsmarkt 
einschließlich Investment Banking, Trade Finance und Asset 
Management durch. Eines der wichtigsten, von privaten Banken 
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angebotenen Produkte ist die Kreditvergabe an Unternehmen und 
private Personen. Die kleinen Banken, die eine soziale Funktion 
bei den Dienstleistungen für die Bevölkerung und Unternehmen 
im ganzen Land erfüllen, sind ein wichtiger Bestandteil des rus-
sischen Zahlungssystems. Die überwiegende Mehrheit erfüllt seit 
20 Jahren erfolgreich Bankdienstleistungsaufgaben. 

Man muss auch sagen, dass die Höhe der Kapitalisierung der 
russischen Kreditinstitute sehr viel geringer ist als die der führen-
den Länder. Um sie europäischen Standards anzunähern, die in 
den Gesetzen der EU-Mitgliedsstaaten, der GUS und Osteuropa 
(Bulgarien, Polen, Kroatien, Rumänien) Eingang gefunden haben, 
wurden 2009 Änderungen in das Bankengesetz aufgenommen, 
die auf eine Erhöhung der finanziellen Stabilität der Kreditinsti-
tute gerichtet sind. Danach soll die Eigenkapitalausstattung der 
Banken ab 1. Januar 2010 mindestens 90 Millionen Rubel und ab 
dem 1. Januar 2012 mindestens 180 Millionen Rubel betragen.

Trotz aktiver Schritte zur Beschaffung zusätzlicher Mittel 
wiesen Ende 2009 mehr als 145 Banken ein Grundkapital von 
weniger als 90 Millionen Rubel auf. Im März 2010 unternah-
men die meisten Banken eine Kapitalerhöhung oder wurden in 
Nichtbanken-Kreditinstitute umgewandelt. Eine Bank wurde auf 
freiwilliger Basis liquidiert. Bei weiteren 13 Banken wurde die 
Lizenz widerrufen. Für das Jahr 2012 erwartet das russische Ban-
kensystem einen erneuten Abbau, weil zur Zeit 214 Banken (mehr 
als ein Fünftel der Gesamtzahl der Kreditinstitute in Russland) ein 
Kapital von weniger als 180 Millionen Rubel aufweisen. Innerhalb 
von zwei Jahren müssen diese Banken zusätzliches Kapital finden. 
Ansonsten wird die Bank von Russland ihre Lizenz zur Durchfüh-
rung von Bankgeschäften widerrufen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Maßnahme 
den Zustand des russischen Bankensystems aufgrund der terri-
torialen Ungleichgewichte beeinträchtigen wird. Es ist bekannt, 
dass die Entwicklung im Finanzdienstleistungssektor für Privat-
kunden in Russland territorial äußerst ungleichmäßig verlaufen 
ist. Neben Moskau sind mit Bankdienstleistungen am besten St. 
Petersburg, Novosibirsk, Samara, Tjumen und die Amur-Region 
versorgt. Der überwiegende Teil der Regionen befindet sich aber 
außerhalb des normalen Finanzdienstleistungssektors. Die hohen 
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Kosten bei der Errichtung und Erhaltung des Bankenfilialnetzes 
macht die Arbeit einer Bank in kleinen Orten unwirtschaftlich, 
was die Chancen für eine rasche Expansion der Banken aus den 
großen Metropolen in die Regionen behindert. Infolgedessen 
hinkt Russland hinter anderen Ländern hinterher, was den Aus-
bau des Bankenfilialnetzes in nahezu allen Banken betrifft. Mit 
dem Abbau des Filial- und Büronetzes während der Finanzkrise 
finden die Bevölkerung und kleinere Unternehmen immer weni-
ger Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das erschwert in vielen 
Gegenden Russlands das Wirtschaftswachstum.

So wird die Universalisierung der russischen Banken unter 
den aktuellen Gegebenheiten zu einem erheblichen Nachteil, weil 
die Spezialisierung eines Kreditinstituts einen wichtigen Faktor 
für seine Wettbewerbsfähigkeit darstellt. 

Eine zweite Art von Kreditinstituten, die das Bankrecht vor-
sieht, sind Nichtbanken-Kreditorganisationen. Nichtbanken-Kre-
ditorganisationen sind Kreditinstitute, die ein Recht auf individuelle 
Bankgeschäfte haben, die nach dem Bankengesetz zulässig sind. Die 
zulässigen Kombinationen von Bankgeschäften für Nichtbanken-
Kreditorganisationen bestimmt die Bank von Russland.

Derzeit hat die Bank von Russland die zulässigen Kombi-
nationen von Bankgeschäften für zwei Arten von Nichtbanken-
Kreditinstituten bestimmt: Die von den Nichtbanken-Clearing-
Kreditorganisationen und den Nichtbanken-Einlagen-Kreditor-
ganisationen. Derzeit gibt es in Russland 51 Nichtbanken-Kre-
ditorganisationen, wobei die überwiegende Mehrheit durch die 
Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen vertreten wird. Im 
Zusammenhang mit der Tatsache, dass für Nichtbanken-Kreditin-
stitute die Liste der zulässigen Bankgeschäfte und anderer Trans-
aktionen reduziert wurde, hat der Gesetzgeber für sie die Eigen-
kapitalanforderungen herabgesetzt: Das minimale Stammkapital 
für eine neu registrierte Nichtbanken-Clearingorganisation muss 
mindestens 90 Millionen Rubel betragen, das der Nichtbanken-
Krediteinlagenorganisation 18 Millionen Rubel.

Wenden wir uns nun genauer der Analyse bestimmter 
Arten von Nichtbanken-Kreditorganisationen zu. Die Nichtban-
ken-Clearing-Kreditorganisationen sind die häufigste Form von 
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Nichtbanken-Kreditinstituten, die berechtigt sind, folgende fünf 
Bankgeschäfte zu kombinieren:

•	 Eröffnung und Führung von Bankkonten juristischer Per-
sonen

•	 Ausführung von Zahlungen im Namen von juristischen 
Personen einschließlich der Korrespondenzbanken

•	 Inkasso von Geldern, Wechseln, Zahlungs- und Verrech-
nungsbelegen

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Geldtransfer im Namen natürlicher Personen ohne 

Eröffnung eines Bankkontos.

So führt eine Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisation nur eine 
begrenzte Auswahl von Bankgeschäften aus, die keine hochris-
kanten Bankgeschäfte zum Gegenstand haben, was ihre finanzielle 
Stabilität objektiv erhöht. Die Nichtbanken-Clearing-Kreditorga-
nisationen lassen sich je nach Funktion in folgende Unterarten 
unterteilt werden: Clearingstellen, Abrechnungszentren des orga-
nisierten Wertpapiermarktes, Clearingstellen für Devisen- und 
den Interbankenmärkte. Die bekannteste Nichtbanken-Clearing-
Kreditorganisation, die sich auf die Geldüberweisung von Privat-
personen ohne Eröffnung von Bankkonten spezialisiert hat, ist die 
«Western Union DP Vostok» – eine Nichtbanken-Kreditorgani-
sation mit einem ausländischen Kapitalanteil von 100 %. In der 
Russischen Föderation arbeitet die «Western Union» mit mehr als 
vierhundert Banken zusammen. 

Zwei Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen – «Inka-
chran» und «ARB-Inkass» – sind im Bereich des Inkassogeschäfts 
tätig. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Inkassogeschäft in Russ-
land erhebliche Unterschiede zu den meisten anderen Ländern 
aufweist. Das Inkassogeschäft ist ein Bankgeschäft, das nur Banken 
und Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen betreiben dür-
fen. Angesichts seiner hohen Kosten ziehen es die Darlehensgeber 
vor, das Inkassogeschäft auszulagern und auf spezialisierte Nicht-
banken-Clearing-Kreditorganisationen oder Banken zu übertra-
gen. Im Inkassobereich nimmt die Inkassovereinigung Russlands 
eine führende Stellung ein. Sie gehört zur russischen Zentralbank. 
Der Inkassodienstleistungsmarkt selbst zeichnet sich durch einen 
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schwachen Wettbewerb sowie durch eine niedrige Volatilität und 
hohe Konzentration aus. Laut Experten ist Rosinkas der größte 
Inkassodienst der Welt. Er verfügt über ein umfangreiches Fili-
alnetz und beschäftigt 15.000 Mitarbeiter. Rosinkas nimmt eine 
marktbeherrschende Stellung im Inkassodienst ein. Nach Anga-
ben der Föderalen Antimonopolbehörde (FAS) kontrolliert 
Rosinkas in verschiedenen Regionen des Landes 40 bis 90 % des 
Marktes. Die besondere Stellung ist dadurch bedingt, dass Rosin-
kas als Bestandteil des russischen Bankensystems eine Reihe 
wichtiger Vorteile genießt: Rosinkas braucht keine Lizenzen für 
Bankgeschäfte, unterliegt keinen gesetzlichen und aufsichtsrecht-
lichen Normen für Kreditinstitute und ihre Inkassobeamten dür-
fen von ihrem Waffenrecht Gebrauch machen.

Die zweite Art von Nichtbanken-Kreditorganisationen sind 
Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen, die Deposit- und Kredit-
geschäfte abwickeln. Es ist zu betonen, dass diese Organisationsform 
eine für das russische Bankensystem seltene Erscheinung darstellt – 
trotz der Tatsache, dass die Einrichtung der Nichtbanken-Deposit-
Kreditorganisationen als einer der strategischen richtungsweisenden 
Punkte in der Entwicklung des russischen Bankensektors im Jahre 
2001 genannt wurde. Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen 
können vier Bankgeschäftstypen durchführen:

•	 Annahme von Geldern natürlicher und juristischer Per-
sonen

•	 Anlegen von Geldern juristischer Personen im eigenen 
Namen und auf eigene Kosten

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Erteilung von Bankgarantien.

Die Initiative der russischen Zentralbank zur Einführung die-
ser Form von Kreditinstituten in das russische Bankensystem 
kam nicht aus dem Nichts. Seit Anfang der 1990er Jahre haben 
die internationalen Entwicklungsorganisationen erkannt, dass  
Mikrokredit-Organisationen in der Lage sind, Menschen mit 
geringem Einkommen Darlehen zu gewähren, wobei sie sich die 
Deckung ihrer Kosten und die Bereitstellung von Bankdienstleis-
tungen bei einer breiten Bevölkerung absichern. Dies ist eine neue 
und ehrgeizige Erkenntnis, die die Aufmerksamkeit von Regie-
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rungen, Sozialinvestoren, Banken und auch von hochrangigen 
Personen erregte. Das in Russland durchgeführte Monitoring des 
Mikrofinanzmarktes ermittelte die Bedürfnisse und Möglichkei-
ten zur Gründung von Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisatio-
nen. Doch der auf diese Weise verankerte rechtliche Status der 
Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen erwies sich als wenig 
attraktiv. Im Zeitraum 2001 bis 2005 hatte keiner der Teilnehmer 
am Mikrofinanzmarkt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Schließlich gründete im Jahr 2005 die nicht gewinnorien-
tierte Partnerschaft Frauen-Mikrofinanz-Netzwerk die erste rus-
sische Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisation unter gleichem 
Namen. Zweck der Umwandlung der nicht gewinnorientierten 
Partnerschaft in eine Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisation war 
die Erhöhung der Transparenz durch die Regulierung seitens der 
russischen Zentralbank. Die Aufgabe der neu gegründeten Orga-
nisation bestand in der Bereitstellung von Kleinstkrediten an die 
wirtschaftlich aktive russische Bevölkerung, zumeist an Frauen. 
Interessant ist, dass bei der ersten Mikrokreditbank, der Grameen 
Bank (Bangladesch), den Frauen der Vorzug bei der Vergabe von 
Krediten gegeben wird. Als Muhammad Yunus dieses besondere 
subjektive Element der Mikrokredite erklärte, sagte er: “Indem 
wir beobachteten, wie sich die Menschen verhielten, denen wir 
Darlehen gewährten, fanden wir heraus, dass die Familie bei der 
Kreditvergabe an Frauen mehr bekommt, als wenn das Darlehen 
an den Mann gewährt wurde. Wenn die Männer Geld bekommen, 
neigen sie dazu, es für sich selbst auszugeben. Aber wenn die 
Frauen das Geld erhalten, kommen alle in den Genuss der materi-
ellen Güter, insbesondere die Kinder. So schafft die Kreditvergabe 
an Frauen einen Kaskadeneffekt, mit dem neben den wirtschaftli-
chen Gütern auch soziale Güter für jede Familie und letztlich für 
die ganze Gesellschaft geschaffen werden”.6 

In den Jahren 2007–2009 wurde das russische Bankensys-
tem noch durch drei Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen 
ergänzt. 

Solch ein bescheidenes Gewicht der Nichtbanken-Deposit-
Kreditorganisationen im russischen Bankensystem führt unwei-

6 Yunus Muhammad, Schaffung der Welt ohne Armut: Sozialbusiness und 
die Zukunft des Kapitalismus, 2009, S. 75.
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gerlich zu dem Schluss, dass ihre Rechtsstellung nicht die Bedürf-
nisse des gesamten Marktes befriedigt. Das verlangsamt den 
Prozess der Transformation von Mikrofinanzinstituten in Kre-
ditorganisationen. Die rechtliche Regulierung der Nichtbanken-
Deposit-Kreditorganisationen weist eine Reihe von Mängeln auf:

•	 Unbegründete Verbote wie z. B. das Verbot der 
Annahme von Geldern natürlicher Personen in Einla-
gen und das Verbot der Eröffnung und Verwaltung von 
Konten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Krediten.

•	 Mangel an normativen Regelungen hinsichtlich der 
für die finanzielle Lage der Nichtbanken-Deposit-Kre-
ditorganisationen entscheidenden Fragen. Es geht vor 
allem darum, dass es für sie unmöglich ist, an den Pro-
grammen zur finanziellen Unterstützung kleinerer und 
mittlerer Unternehmen teilzunehmen, die vom Staat 
bereitgestellt werden.

•	 Widersprüchliche und unzulängliche bestehende 
Regelungen.

So hat die Erfahrung der ersten Nichtbanken-Deposit-Kreditor-
ganisationen im russischen Bankensystem die Nichtbereitschaft 
zur gesetzlichen Regelung dieses Bereichs gezeigt. Die aktuelle 
Rechtslage bezüglich der Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisati-
onen, die die Grenzen der Finanzierungsquellen bei beschränkten 
Einnahmequellen festschreibt, führt zu einer hohen finanziellen 
Anfälligkeit und bedarf weiterer Entwicklung.

Abschließend soll folgende Übersicht der zusammenfassen-
den Darstellung der in Russland registrierten und zugelassenen 
Kreditinstitute dienen:7

7 http://www.cbr.ru / statistics / print.aspx?file=bank_system / inform_10.
htm&pid=pdko&sid=inr_licko.
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Derzeitige KO* 1047
davon:
Banken 991
Nichtbanken-Kreditorganisationen 56

1. КО mit ausländischer Kapitalbeteiligung 224
davon mit 100 % Beteiligung 81

2. КО mit Lizenzen, die das Recht gewähren auf: 
Annahme von Einlagen der Bevölkerung 843
Abwicklung von Auslandsdevisengeschäften 698
Geschäfte mit Edelmetallen 203

3. Das Grundkapital der vorhandenen KO (Mio. Rub.)
4. Filialen der vorhandenen KO im Hoheitsgebiet 

der Russischen Föderation 3127

darunter:
Sperbank Russlands 617
Banken mit 100 % Beteiligung am Grundkapital 240

5. Filialen der vorhandenen KO im Ausland 5
6. Filialen der ausländischen Banken im Hoheitsgebiet

der Russischen Föderation 0

7. KO, die als juristische Person liquidiert sind 1965
darunter im Zusammenhang mit dem Lizenzwiderruf 1545
im Zusammenhang mit der Umstrukturierung 419

*KO = Kreditorganisationen
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4 Die Dynamik der Tätigkeit der Kreditinstitute 

Die erhebliche Verschlechterung der Situation auf den internati-
onalen Finanzmärkten im August 2008 zu einer großen Kapital-
flucht aus Russland geführt. Die Schwierigkeiten bei der Beschaf-
fung von Mitteln auf dem Interbankenmarkt zusammen mit einer 
kritischen Verschlechterung des Wertpapiermarkts haben die 
sonst funktionierenden Marktmechanismen für die Umverteilung 
der Liquidität beeinträchtigt, was schließlich zur Entstehung des 
Haushaltsdefizits beitrug. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass 
die russischen Banken nun einen konservativeren Ansatz bei der 
Kreditvergabe wählen, was wiederum einen Rückgang der Kre-
ditinvestitionen in der Wirtschaft und die Erhöhung von Proble-
maktiva bei den Kreditinstituten zur Folge hat.

Darüber hinaus begannen die Anleger während der Zuspit-
zung der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 massenweise ihre 
Ersparnisse von den Banken abzuziehen. All dies hat sich auf die 
Gewinne der Banken ausgewirkt, die zu fallen begannen. Die Zahl 
unprofitabler Banken überstieg 10 %. Zum Ausgleich der Verluste 
bei den Geschäftsbanken half die Bank von Russland. Wenn man 
die von ihr ergriffenen Maßnahmen analysiert, sind die folgenden 
als die wirkungsvollsten zu nennen: 

•	 Erhöhung des Einlagenversicherungsbetrags von Privat-
personen

•	 Vorübergehende Herabsetzung des obligatorischen 
Mindestreserve-Solls

•	 Erweiterung der Liste von Banken, die auf Mittel der 
Bank von Russland zugreifen können

•	 Vergabe ungesicherter Kredite durch die Bank von 
Russland

•	 Kapitalerhöhung von Banken in Form von nachrangigen 
Darlehen

•	 Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung 
von Hypothekendarlehen.

Antirezessive Maßnahmen wurden zeitnah und zügig getroffen, 
was geholfen hat, eine Zunahme der Krise zu stoppen. Jedoch 
erwies sich aufgrund der strukturellen Merkmale der Wirtschaft 



die Effektivität dieser Maßnahmen in Russland im Vergleich zu 
anderen Ländern als weitaus niedriger. Den Antikrisenmaßnah-
men fehlte es an System und Ausrichtung auf langfristige Erträge. 
Aber das Hauptproblem ist, dass die Antikrisenmaßnahmen nicht 
auf die Verwirklichung einer Infrastrukturpolitik gerichtet waren. 
In Russland wurde ein Rückgang der Kreditvergabe an Privat-
personen verzeichnet. Die Banken haben die Anforderungen an 
die Kreditnehmer wesentlich erhöht, vor allem hinsichtlich der 
Kreditsicherung. Die Zinssätze für Kredite, die 2009 eine uner-
schwingliche Höhe (30 %) erreichten, werden langsam gesenkt. 
Die hohen Zinssätze behindern eine Zunahme der Kreditvergabe 
und das führt zu weiter steigenden Verlusten, die die Geschäfts-
tätigkeit verlangsamen und die Rohstoffstruktur der Wirtschaft 
konservieren. 

Unter diesen Umständen formulierte der Verband russischer 
Banken auf dem Kongress der russischen Banken am 9. April 2010 
die strategische Ausrichtung der Modernisierung der Banken wie 
folgt:

•	 Weitere Verbesserung der Geldpolitik
•	 Wiederherstellung der Kreditierung
•	 Lösung des Problems der Zahlungsrückstände 
•	 Kapitalerhöhung bei Banken
•	 Erweiterung der Ressourcenbasis russischer Banken
•	 Entwicklung und Stärkung der Banken in den russi-

schen Regionen
•	 Reform des Bankenaufsichtssystems.
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